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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1999 Nr. 110 ausgegeben am 28. Mai 1999 

 

Verordnung 
vom 11. Mai 1999 

über die Abänderung der 
Strassensignalisationsverordnung (SSV) 

Aufgrund von Art. 4 und 99 des Strassenverkehrsgesetzes vom 30. Juni 
1978, LGBl. 1978 Nr. 18, verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Strassensignalisationsverordnung (SSV) vom 27. Dezember 1979, 
LGBl. 1980 Nr. 65, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 76 Abs. 1 und 2 

1) Fussgängerstreifen werden durch eine Reihe gelber, bei Pflästerung 
allenfalls weisser, Balken parallel zum Fahrbahnrand (6.17) gekennzeich-
net. 

2) Vor Fussgängerstreifen wird auf der Fahrbahn eine mindestens 10 
m lange Halteverbotslinie (gelb, ununterbrochen; 6.18) im Abstand von 
50 bis 100 cm parallel zum rechten Fahrbahnrand angebracht; sie unter-
sagt das freiwillige Halten auf der Fahrbahn und dem angrenzenden 
Trottoir. In Einbahnstrassen wird die Halteverbotslinie am rechten und 
linken Fahrbahnrand angebracht. Sie wird weggelassen im Bereich von 
Verzweigungsflächen, bei Radstreifen sowie bei Park- und Haltebuchten 
vor einem Fussgängerstreifen. 
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II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Mario Frick 
Fürstlicher Regierungschef 
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